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Deutſchland.
Der Preußiſche Staats Anzeiger“ vom 10. Juni enthält Fol-

gendes:

Se. Majeſtät der König haben Allergnädigſt geruht:
Dem Gutsbeſitzer Auguſt Friedrich Karl Freiherrn von

Schuckmann auf Auras die Kammerherrn-Würde zu verleihen und
Dem bei der Bundes Verſammlung zu Frankfurt a. M. als kom-

miſſariſches Mitglied der Kaſſen Abtheilung fungirenden bisherigen Re-
gierungs-Rath Crüger den Charakter als Geheimer Regierungs-Rath
beizulegen.

Bekanntmachung.
Die Haupt Bank wird auch in dieſem Jahre Darlehne auf Wolle

gewähren, deren Niederlegung in die Speicher der Bank geſchehen kann.
Die Verſicherung der in die Bankſpeicher abgelieferten Wolle gegen

Feuersgefahr wird auf Verlangen der Verpfänder für deren Rechnung
ſeitens der Bank beſorgt, und können die Darlehne, wenn die dafür
verpfändete Wolle bis 3 Uhr Nachmittags in den Baukſpeichern aufge-
lagert ſein wird, noch an demſelben Tage bei der Haupt-Bank-Kaſſe in
Empfang genommen werden. Anträge auf Bewilligung von Dar-
lehnen ſind an die Bank-Taxatoren Bauer, Bernard, Lietzmann,
Natorff und Parriſius zu richten, von denen einer oder mehrere
an den Wollmarkttagen im Bankgebäude anzutreffen ſein werden.

Berlin, den 26. April 1852.
Königl. preuß. Haupt Bank-Direktorium.

v. Lamprecht. Witt. Meyen. Schmidt.
Woywod.

Abgereiſt: Se. Durchlaucht der Prinz Friedrich von Heſ-
ſen-Kaſſel, nach Rumpenheim.

Se. Excellenz der Staats und Finanzminiſter von Bodel-
ſchwingh, nach Stettin.

Der ViceOberCeremonienmeiſter und Kammerherr, Freiherr von
Stillfried-Rattonitz, nach Breslau.

Berlin, den 9. Juni. Se. Majeſtät der König haben Allergnä-
digſt geruht: dem Ober-Kammerherrn, Staatsminiſter und Miniſter des
Königlichen Hauſes, General- Lieutenant Grafen zu Stolberg-Wer-
nigerode die Erlaubniß zur Anlegung des von Sr. Majeſtät dem
Kaiſer von Rußland ihm verliehenen St. AndreasOrdens zu ertheilen.
Von Sr. Majeſtät dem Könige iſt dem penſionirten Backmeiſter
Seydler der Titel eines Königlichen Küchenmeiſters bewilligt worden.

Berlin, den 8. Juni. Der „M. C.“ berichtet heute (abweichend

Dechend.

von geſtern) über die Miſſion des Herrn v. Bismark in Ueberein-
ſtimmung mit der „N. Pr. Z.“, daß derſelbe nach dem nunmehr einge
tretenen Abbruch der handelspolitiſchen Verhandlungen zwiſchen Berlin
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und Wien beauftragt ſei, in Wien wünſchenswerthe Aufklärungen über
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den preußiſcherſeits genommenen entſchiedenen Standpunkt zu geben.
Berlin, den 9. Juni. Die Gemeinde Ordnung für das platte

Land der ſechs öſtlichen Provinzen iſt jetzt Hauptgegenſtand der Bera
thungen, indem die Ordnungen für die weſtlichen Provinzen allerdings
auch einzelner Abänderungen bedürfen und erfahren werden, im Ganzen
aber ihren weſentlichen Charakter behalten ſollen. Wie wir hören, iſt
man einſtimmig der Anfſicht, daß die Gemeinde Ordnung vom 11. März
1850 für das platte Land der öſtlichen Provinzen aufzuheben iſt, aber
darin gehen die Meinungen auseinander, ob an ihre Stelle viel oder
wenig zu ſetzen iſt. Wir wollen nicht verhehlen, daß wir auf Seiten
derer ſtehen, welche nur für die Aufſtellung einiger „Normativbeſtim
mungen“ ſich ausſprechen und den weitern Bau der Gemeinde Ord-
nung den betreffenden Provinzialſtänden und der Autonomie der einzel
nen Gemeinden überlaſſen. Wir lieben die Kodifikation nun einmal
nicht, mag ſie nach rechts oder links gewandt werden. Was die
Städte der ſechs öſtlichen Provinzen betrifft, ſo iſt man darin einig,
daß die Gemeinde- Ordnung von 1850 im Ganzen aufrecht erhalten
werde, doch mit Berückſichtigung der Fundamentalſätze: Hebung der
obrigkeitlichen Stellung des Magiſtrats, Organiſation des Gemeinde
wählerrechts und Steuerfreiheit für die Geiſtlichkeit, die Kirchendiener

und Schullehrer. (N. Pr. Z.)Der Geheime Regierungsrath v. Münchhauſen iſt hier ein
getroffen und hat bereits das im Miniſterium des Jnnern ihm über
tragene Decernat übernommen. (N. Pr. 3.)

Se. Excellenz der Herr Miniſter Präſident traf heute von Neu
ſtadt a. d. D. hierſelbſt wieder ein. Morgen Abend begiebt ſich der
Herr Miniſter Präſident mit dem Handelsminiſter nach Breslau, um
die ſchleſiſche Jnduſtrie- Ausſtellung in Augenſchein zu nehmen. Voraus-
ſichtlich wird die Rückkehr von dort am 14. dieſes Monats

(Pr. 3)
Die zweite Auflage von Scherenbergs Epos: „Leuthen

iſt ſo eben hier bei Franz Duncker in noch eleganterer Ausſtattung, als
die erſte, erſchienen. Erſt jetzt wird man auswärts dieſe vaterländiſche
Dichtung zu leſen erhalten, da ſämmtliche Exemplare der erſten Auflage
hier in dem Zeitraume von 14 Tagen vergriffen waren.

Berlin, den 9. Juni. Eine Unterbrechung der Zollver
einskonferenzen wird nicht ſtattfinden. Die Bevollmächtigten
haben die in der letzten Sitzung von Seiten Preußens erlaſſene Erklä-
rung ad referendum genommen und werden ſpäter darüber ihre Erklä
rungen abgeben. Jnzwiſchen werden die Beſprechungen in der frühern
Weiſe „ohne Verbindlichkeit“ für die Theilnehmer, fortgeſetzt, und ein
Abſchnitt von der Zeit der Eröffnung der Konferenzen bis jetzt findet
nicht ſtatt, da es den alten Gang fortgeht und wöchentlich immer zwei

Sitzungen ſtattfinden werden. (D. A. Z3.)



Am Montag Abend um 7 Uhr wurde in der Dreifaltigkeits-
Kirche zur Jahresfeier der von dem verſtorbenen Konſiſtorialrathe Ger
lach gegründeten Paſtoral Hülfsgeſellſchaft ein Abendgottesdienſt abge
halten, mit welcher Feſtlichkeit zugleich die hier in Berlin in dieſer
Woche abzuhaltenden Paſtoral Konferenzen ihren Anfang nahmen.
Darauf gab der Superintendent Herr Dr. Büchſel einen Bericht über
das Wirken des Vereins im verfloſſenen Jahre, der gegenwärtig aus
142 Mitgliedern, darunter 77 Prediger, beſteht. Die Einnahme des
Vereins in dem letzten Jahre, wie überhaupt auch in den früheren Jah-
ren, überſteige nicht die Summe von 1000 Thalern. Der Redner ſchil-
derte hierguf die Thätigkeit des Vereins.

Berlin den 10. Juni. Der Flügel- Adjutant Sr. Majeſtät des
Königs von Bayern, Oberſt v. d. Tann, welcher ſich im Auftrage ſei-
nes Königs einige Tage hier aufhielt, iſt bereits wieder von hier abge-
reiſt. Seine Anweſenheit bezog ſich auf die Zollvereins Angelegenhei-
ten. Wie man hört, iſt er in dieſer Hinſicht unverrichteter Sache wie-
der nach München zurückgekehrt, da unſere Regierung bei ihrem darüber
gefaßten Beſchluſſe feſt beharrt.

Geſtern Vormittag fand eine Sitzung der Zollvereins-
Konferenz ſtatt, die jedoch nur von kurzer Dauer war, und in wel-
cher, wie in den früheren Sitzungen, einzelne Punkte des September
Vertrages 2c. in vorläufige Berathung genommen wurden. (Sp. Z.)

Breslau, den 8. Juni. Das Feſthalten an den ausnahmslos
während der erſten 14 Tage erhöhten Eintrittspreiſen zur Jnduſtrie-
Ausſtellung (15 Sgr.) hat ſich bereits geſtraft. Der Beſuch iſt
weit unter der Erwartung geblieben, woneben man ſich noch ſagen
muß, daß man einen beträchtlichen Theil der unbemittelteren Woll-
marktsgäſte zurückgeſcheucht und damit Unzufriedenheit auch in die Pro-

vinz getragen hat. (N. Pr. 3.)Duüſſſeldorf, den 6. Juni. Wie aus ſicherer Quelle verlautet, iſt
von Seiten des Handelsminiſterii die Wahl des demokratiſchen Herrn
Advokat-Anwalt Bloem zum 10ijährigen Direktor der Düſſeldorf-Elber-
felder Eiſenbahn nicht genehmigt worden, und ſoll behufs einer Neu-
wahl eine eigene Generalverſammlung ausgeſchrieben werden.

(N. Br. 3.)
Wien, den 8. Juni. Uebereinſtimmende Nachrichten aus Peſth

melden, daß die Erſcheinung des Kaiſers auf die geſammte Bevölke
rung einen wahrhaft magiſchen Eindruck gemacht habe. Alle Stände
wetteifern in der Darlegung der herzlichſten Ergebenheit. Das alte
Nationalcoſtume wird in ſelten geſchanter Pracht und Herrlichkeit ent-
faltet. Zufolge einer telegraphiſchen Depeſche aus Ofen vom heutigen
Tage währte die geſtern veranſtaltete Militärparade über 6 Stunden.
Abends beſuchte der Kaiſer das ungariſche Theater, wo eine eigens zu
dieſem feierlichen Anlaſſe abgefaßte Volkshymne abgeſungen ward.

Kaſſel, den 7. Juni. Es iſt ein neues Miniſterialausſchreiben
ausgegeben worden. Daſſelbe regelt die Beitreibung des Schulgeldes
für die Lehrer an den Stadt und Landſchulen und ſichert die Zahlung
der Beträge, welche im Falle des Unvermögens bisher ausgefallen ſind.

Schlangenbad, den 7. Juni. Der Aufenthalt in Schlangenbad
ſcheint auf den Geſundheitszuſtand der Kaiſerin von Rußland mit
jedem Tage mehr einen heilſamen Einfluß auszuüben. Allerhöchſtdie-be hat bisher ſehr viel im Freien zugebracht und ſchon einigemale das

mehrere hundert Schritte von ihrer Wohnung gelegene, für die Kaiſerin
eigends erbaute Schweizerhaus, beſucht.

Geſtern Abend iſt auch der Herzog von Leuchtenberg hier ange-
kommen und im unteren Kurhauſe abgeſtiegen. (Danach iſt die geſtern
von Leipzigern Blättern gebrachte Nachricht über die Reiſe des Herzogs
durch Leipzig nach Dresden eine irrige. D. R.) Derſelbe wird dem
Vernehmen nach nur einige Tage hier verweilen. Heute noch reiſen die
beiden Großfürſten von Rußland von hier nach den Niederlanden, keh-
ren aber in 6 Tagen wieder hierher zurück, um noch einige Tage zu
verweilen und alsdann nach Petersburg zurückzugehen. Die herzogliche
Militairmuſik ſpielte geſtern vor deren Wohnung. Auch ſtattete Se.
Hoheit der Herzog von Naſſau Jhrer Majeſtät der Kaiſerin geſtern

einen Beſuch ab. (Pr. Z.)Eiſenach, den 8. Juni. Die geſtrige Sitzung der deutſch evan-
geliſchen Kirchenkonferenz war vornehmlich der Verhandlung über die
von Baden eingebrachte Frage gewidmet: Wie läßt ſich mit Beibehal-
tung des Epiſkopats des evangeliſchen Landesherrn die Presbvyterial-
und Synodalverfaſſung im Geiſte der evangeliſchen Kirche am zweck-
mäßigſten einrichten? Die Vertreter Badens hoben dabei die Hemmniſſe
hervor, welche in dieſem Staate der oberſten Kirchengewalt durch die
Synoden bereitet würden. Es wollten dieſe nach Art der Volkskammern
eine ganz ſelbſtſtändige Stellung jener gegenüber einnehmen, die geſetz
gebende Gewalt allein an ſich reißen und das Kirchenregiment zu bloßer
Exekutive degradiren ja auch in dieſe eingreifen. Das käme Alles
daher, weil man die konſtitutionelle Doktrin von der Theilung der
Gewalten auch auf jene Verfaſſung angewendet, in manchen Ländern,
wie in Rheinbayern, ſogar bei der Wahl der Synoden das Kopfzahl-
ſyſtem eingeführt, und ſelbſt von der nothwendigſten Garantie, der
kirchlichen Geſinnung des Gewählten, abgeſehen. Dieſe Bedenken wur
den nun durch den ſehr gelehrten und geiſtreichen Vortrag des Referen-
ten (Dr. Richter, einer der preußiſchen Abgeordneten) unterſtützt, der
namentlich geltend zu machen ſuchte, daß die Presbyterien in der erſten
chriſtlichen Zeit nicht maßgebend ſein könnten für unſere verweltlichten,
in welchen die ſogenannten Laien in den Presbyterien und Synoden
nicht ſelten aller kirchlichen Geſinnung baar wären. Er drang daher
auf größere Befugniſſe der Kirchengewalt, auf eine andere Zuſammen
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ſetzung und eine beſcheidenere Kompetenz der Presbyterien und Syno-
den, und endlich auf gewiſſe Garantien für die kirchliche Geſinnung
der Gewählten. Die Konferenz ſchenkte dieſen Grundſätzen ihren Bei
fall und beauftragte eins ihrer Mitglieder, hiernach und mit Be
nutzung des legislatoriſchen Materials in den Einzelſtaaten einen Plan
für die Umbildung jener Verfaſſung auszuarbeiten und ſolchen bei der
demnächſtigen Konferenz zur Vorlage zu bringen.

Frankfurt, den 8. Juni. Bran's „Minerva“ veröffentlicht die
Arbeiten der Preßfachmänner. Der preußiſche Entwurf eines
Bundesbeſchluſſes, betreffend gleichförmige Beſtimmungen gegen
den Mißbrauch der Preßfreiheit, enthält folgende Normen:
1) Den Erzeugniſſen der Buchdruckerpreſſe ſind alle andern durch mecha-
niſche Mittel vorgenommenen Bervielfältigungen von Schriften und bild-
lichen Darſtellungen gleichzuſtellen. 2) Zur Ausübung ſowohl der Buch
druckerei als aller in Nr. 1 gleichgeſtellten Gewerbe iſt eine, im Fall
des Mißbrauchs auf dem Verwaltungsweg entziehbare Coneeſſion erfor-
derlich. 3) Auf jeder Druckſchrift muß Name und Wohnort des Druckers
und Verlegers angegeben ſein. 4) Für jede Zeitſchrift, welche politiſche
oder ſociale Fragen betrifft, iſt eine Caution erforderlich und 5) für
jede ſolche periodiſche Schrift muß ein verantwortlicher Redacteur beſtellt
ſein, welcher 6) im Vollbeſitz der bürgerlichen Rechte ſtehen und in dem
betreffenden Staatsgebiet ſeinen regelmäßigen Wohnbeſitz haben muß.
7) Durch die Strafgeſetzgebung müſſen Angriffe, welche mittelſt der
Preſſe auf die Autorität der Regierungen, auf die ſittlichen Grundlagen
der bürgerlichen Geſellſchaft oder auf die Ehre von Privatperſonen ge
richtet werden, mit entſprechenden Strafen bedroht werden. 8) Für
das durch die Druckſchrift begangene Verbrechen iſt jeder verantwortlich
zu achten, welcher nach allgemein ſtrafrechtlichen Grundſätzen als Urhe-
ber oder Theilnehmer ſtrafbar erſcheint (Verfaſſer, Redacteur, Verleger,
Drucker 2c.) 9) Eine vorzugsweiſe Verweiſung der durch die Preſſe
begangenen ſtrafbaren Handlungen vor die Geſchwornengerichte iſt mög-
lichſt zu vermeiden. 10) Die Ortspolizeibehörden haben das Recht der
vorläufigen Beſchlagnahme. 11) Jede Bundesregierung hat das Recht,
außerhalb ihres Staatsgebiets erſcheinende Druckſchriften für den Um-
fang deſſelben zu verbieten. Die Arbeit der Preßfachmänner Oeſter
reichs, Sachſens und Heſſens beſteht aus drei Theilen: 1) dem
Entwurfe eines Bundespreßgeſetzes 2) den Motiven zu dem Entwurfe
des Bundespreßgeſetzes 3) einer Denfſchrift über die Competenz des
deutſchen Bundestags zur Erlaſſung eines Bundespreßgeſetzes und über
die in Preßangelegenheiten bei dem Bunde ſeither gepflogenen Verhand
lungen.

Bremen, den 8. Juni. Dulon hat dem Kirchenvorſtand ange
zeigt, daß er ſeine Amtswohnung am 1. October räumen werde, wenn
ihm nicht bis dahin die Funktionen eines Predigers an U. L. Fr. wie
der übertragen werden würden. Der ausgegebene zweite Bericht des
Komités des Dulonfonds weiſt eine Einnahme von 887 Thlr. 12 Grote
nach, die Geſammteinnahme beträgt bis jetzt 3392 Thlr. Lodr.

Frankreich.
S Paris, den 8. Juni. Wir haben uns nicht geirrt, als wir

geſtern vorausſetzten, daß die Regierung die ungeziemende Proteſtation
des Dr. Véron gegen die amtliche Berichtigung der riskirten Verſiche
rungen des Hrn. Granier de Caſſagnac, nicht mit Stillſchweigen auf-
nehmen werde. Die „Patrie“ brachte ſchon geſtern Abend eine Verwar-
nung des Polizeiminiſters, welche dem Dr. Véron amtlich zugeſtellt
wurde, und worin es heißt: „Jn Anbetracht, daß Hr. Véron in einem
Artikel des „Conſtitutionnels“ vom 7. Juni, trotz der im „Moniteur“
vom 6. Juni mitgetheilten Note der Regierung, fortfährt, eine ungenaue
Verſicherung für wahr zu erklären, wird nach dem Wortlaut des Artikels
32 im Dekrete vom 17. Februar 1852 dem Hrn. Dengin, Garanten
des „Conſtitutionnel“ und dem Hru. Véron, Unterzeichner des Artikels,
eine erſte Verwarnung ertheilt.“ Die Eitelkeit des Hrn. Véron hat
ihm nicht erlaubt, dieſe Verwarnung, welche, beiläufig geſagt, den Werth
ſeines Journals um 50 herunterſetzt, ſtillſchweigend hinzunehmen.
Er erklärt zwar, daß er dem Hrn. Granier de Caſſagnac nicht mehr
die Spalten ſeines Journals öffnen werde, jenoch nicht, weil er von der
Unrichtigkeit ſeiner Verſicherungen überzeugt iſt, ſondern um dem Präſi-
denten gefällig zu ſein; er führt ferner an, daß Hr. Mocquard, Kabi-
netschef des Präſidenten, 100 Nummern des „LConſtitutionnel“, welche
den erſten Artikel des Hrn. Caſſagnac enthielten, gekauft habe, woraus
er auf den Beifall ſchließen mußte, den der Jnhalt im Elyſée gefunden
hat. Am Schluſſe verſichert Hr. Véron, daß Hr. Caſſagnac immer ein
Recht auf ſeine freundſchaftliche Dankbarkeit behalten wird, worauf eine
glänzende Apologie des „muthigen und talentvollen“ Journaliſten folgt.

Großbritannien und Jrland.
London den 7. Juni. Der Hof verläßt heute London und be-

giebt ſich für acht Tage nach Windſor, das während der Ascott-
Wettrennen Alles, was in England berühmt und hoffähig iſt, in ſeinen
großartigen Räumlichkeiten verſammelt ſehen wird. Am 5. Juni beehr-
ten die Königin und Prinz Albert das deutſche Theater mit ihrer
Gegenwart und wohnten, den Prinzen von Wales und die Princeß
Royal an ihrer Seite, der Vorſtellung von Schiller's Don Carlos“
bis zum Ende bei. Das Königl. Paar, dem man eine Vernachläſſigung
des engliſchen Drama wiederholt zum Vorwurf gemacht hat, ſcheint an
der Aufführung deutſcher Tragödien mehr Geſchmack zu finden, ein Um
ſtand, der Zeugniß von dem beſſern Kunſtſinne der hochgeſtellten Per
ſonen giebt und der in der unparteiiſchen Engliſchen Kritik gerechtfertigt
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iſt. Einzelne Partien im „Don Carlos“, wo der Majeſtät von Spa-
nien manche derbe Wahrheit ins Geſicht geſagt wird, ſchienen die Ma
jeſtät auf dem engliſchen Throne beſonders zu intereſſiren, zumal da ſie
von dem lärmenden Beifalle des zumeiſt aus Deutſchen beſtehenden
Galeriepublikums mit großer Oſtentation markirt wurden, und als Schil
ler's Eboli ſo unanſtändig war zu behaupten: „Königinnen lieben
ſchlecht“, konnte ſich die Königin in der Loge nicht enthalten, den Prin
zen Albert neckiſch am Arme zu faſſen und ihm einen lächelndfragenden
Blick zuzuwerfen.

London, den 7. Juni. Der Dampfer „Hellespont“ hat Nachrich
ten vom Cap gebracht, welche bis zum 2. Mai reichen, d. h. vierzehn
Tage weiter, als die zuletzt erhaltenen. Der hoffnungsvolle Ton der
neulichen Mittheilungen, welche ein raſches Ende des Krieges in Aus-
ſicht ſtellten, iſt, wie zu erwarten war, nicht ganz gerechtfertigt. Jm
AmatolaGebirge hatten ſich die Kaffern zuſammengeſchart und waren
auch im Waterkloof wieder erſchienen, wo Macomo, dem ſich eine große
Schaar rebelliſcher Hottentotten angeſchloſſen hatte, den Befehl führte.
Nichts deutete darauf, daß ſie den Muth verloren hätten ſie kämpften
vielmehr mit ſo viel Hartnäckigkeit und Energie, wie je zuvor. Man
hoffte jedoch, das von dem General Catbcart eingeſchlagene Verfahren
werde ſeine Wirkung nicht verfehlen. Dieſer hatte den Befehl ertheilt,
die Heerden der Kaffern nicht gefangen wegzutreiben, ſondern tödten.

K. 3)
London, den 7. Juni. Nach den letzten Nachrichten von Vera

Cruz, befand ſich Mexico im vollen Aufſtande. (P. C.)
Jtalieniſche Staaten.

Genua, den 4. Juni. Der Stadtrath hat den Entwurf der Re
gierung zum Bau von neuen Docks, welche dem Hafen von Genua
den Rang unter den erſten Häfen des Mitländiſchen Meeres verſchaffen

werden, angenommen. (P. C.)
Provinzielles.

Aus Eilenburg. Der Biſchof zu Paderborn hat unter Mitwirkung
des Bonifacius Vereins für die Katholiken in Eilenburg eine ſtändige
Miſſion errichtet, und die Einführung des deſignirten Miſſionars Herrn
Krumme am 23. Mai ſtattgefunden.
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Locales.
Halle, den 10. Juni. Heute in den Nachmittagsſtunden verſank

in der Gegend der obern Pulverweiden ein mit Flußſand überladener
Kahn, deſſen Führer glücklicherweiſe durch Schwimmen ſein Leben retten
konnte.

Wir hören, daß der Blitz während des geſtrigen kurzen aber
heftigen Gewitters in das Schulgebäude auf dem Sandberge eingeſchla
gen haben ſoll.

Oeffentliche Sitzung des Schwurgerichts.
Halte, den 10. Juni 1852.

I.

Präſident: Appellations Gerichtsrath Beelitz.
Richterkollegium: die Kreisgerichtsräthe Caeſar, Wunderlich, Wie-

ruszewsky und Kreisrichter v. Land wuüſt.
Königl. Staatsanwaltſchaft: Heiſe.
Gerichtsſchreiber: Referendar Jacobi.
Der Namensaufruf ergiebt 30 Geſchworne.
Jury: Rittergutsbeſitzer v. Ludwiger, Agent und Landwehrhauptmann

Schreiber, Gutsbeſitzer Merkwitz, Muühlenbeſitzer Teuſcher, Kaufmann
Kade, Gutsbeſitzer Höckner, Rittergutsbeſitzer Hoelzer, Muhlenbeſ. Wöpke,
Rechtsanwalt Romeiß, Oberpräſident a. D. v. Beurmann, Hüttenmeiſter
Uhlich, Obeiförſter Decke.

Vertheidiger: Referendar Küſter.
Der Dienſtknecht Chriſtoph Höpfner von Beeſenſtedt, 21 Jahr alt, noch

nicht beſtraft, angeklagt wegen vorſätzlicher Brandſtiftung diente voriges Jahr
beim Anſpänner Bedau zu Fienſtedt und ſoll im Spätherbſt v. J. während der
Rübenerndte auf einem Rübenacker des Kaufmanns Bolze in der Fienſtedter Aue
eine Hütte aus 29 Bund Stroh, 6 Stück 3zölliger, 10 Fuß langer Latten beſte-
hend, welche zur Bewahrung der Geräthſchaften diente weil ſeine Pferde, mit de
nen er vor derſelben vorbeifuhr ſich ſcheuten aus Rache weggebrannt und zwar
vorher deshalb die Aeußerung gethan haben „man müßte die verfluchte Hütte
wegbrennen““.

Obwohl ihm von Anderen die Warnung geſchehen, er ſolle dies nicht thun,
ſonſt werde er übel ankommen entgegnete er: „„nun, da werden ſie mir auch
nicht viel thun begab er ſich dennoch in die Hütte aus welcher alsbald Rauch
kam und in kurzer Zeit ganz abbrannte.

Der Höpfner hat das begangene Verbrechen in der Vorunterſuchung zuge-
ſtanden leugnet jedoch heute zu ſeinem Nachtheile fortwährend behauptet viel
mehr daß, wenn die Hütte von ihm weggebrannt, dies nur durch ſeine brennende
Tabackepfeife ohne Deckel welche er in derſelben geraucht habe, geſchehen ſein
könne und muß daher zur Beweisaufnahme von 6 Zengen geſchritten werden.
Das Verhör derſelben liefert jedoch gegen den Angeklagten den gediegenſten, nicht
wegzuleugnenden Verdacht das Verbrechen begangen und die Hütte in Brand ge
ſteckt zu haben.

Nachdem das ausführliche Plaidoyer des Staatsanwalts, welches hauptſachlich
auf die darthuenden Ausſagen der Zeugen gegen den Höpfner hinläuft, ſo wie
die Vertheidigung geſchehen erfolgte das Reſumé des Präſidenten und wurden
den Geſchworenen folgende Fragen vorgelegt:

1) Jſt der Augeklagte ſchuldig, im Spätherbſt v. J. eine dem Kaufmann Bolze
zu Osmünde gehörige in der Fienſtädter Aue aufgeſtellte Hütte vorſätzlich
in Brand geſteckt zu haben

oder im Falle daß dieſe verneint wird:
2) Jſt der Angeklagte ſchuldig den Brand der Hütte durch Fahrläſſigkeit ver

urſacht zu haben
Da die erſte von der Jury mit mehr als 7 Stimmen bejaht wurde, ſo bedurfte

es der Beantwortung der zweiten nicht.
Der Staatsanwalt beantragt nunmehr 2 Jahr Zuchthaus der Vertheidiger

dagegen das niedrigſte Strafmaß.

Der Gerichtshof zog ſich zurück und erkannte nach ſ. 186 des Strafrechts ge
gegen den Angeklagten 2 Jahr Zuchthausſtrafe wegen vorſätzlicher Brandſtiftung.

II.
Gerichtshof Staatsanwalt und Jury die Vorigen.
Vertheidiger: Referendar Kühne.
Der Einlieger Chriſtian Beßler und Tiſchler Karl Friedrich Ranft von

Müllerdorf erſterer 30 Jahr alt und einmal ſchon beſtraft letzterer 87 Jahr alt
und noch nicht beſtraft wegen ſchweren Diebſtahls.

Die beiden Angeklagten ſind beſchuldigt, in der Nacht vom 31. December pr.
bis 1. Januar c. in den Garten des Gutsbeſitzers Köſter zu Zappendorf über die
denſelben umgebende Mauer eingeſtiegen zu ſein und aus demſelben jeder eine
Quantität Braunkohlſtauden abgepflückt und entwendet zu haben ſind dabei je
doch ertappt worden wie ſie jeder eine Schürze des geſtohlenen Braunkohls nach
ihren Wohnungen zu Müllerdorf zu ſchaffen im Begriff waren.

Dieſelben haben ſich in der Vorunterſuchung ſchon für ſchuldig erklärt und
wiederholen dies Bekenntniß auch heute. Es wird daher die Zuziehung der Ge
ſchworenen nicht noöthig.

Der Staatsanwalt beantragt gegen Jeden 1 Jahr Gefängniß und Verluſt der
bürgerlichen Ehrenrechte auf 2 Jahr. Der Vertheidiger konnte dagegen nichts ein
e drwereg) Atete deshalb auf eine Deduktion wollte jedoch mildernde Umſtände
hervorheben.

Der Gerichtshof zog ſich zurück und erkannte gegen Beßler und Ranft je
1 Jahr Gefängniß und 2 Jahr Verluſt der bürgerlichen Ehrenrechte.

III.
Gerichtshof Staatsanwalt und Jury die Vorigen,
Vertheidiger: Referendar Ackermann.
Der Dreſcher Karl Eduard Böhme von Zſchepau, 50 Jahr alt ſchon be

ſtraft angeklagt wegen verſuchten Diebſtahls im wiederholten Ruckfall.
Derſelbe betrat am 18. Januar 1852 den Laden des Fleiſchermeiſters Urſin zu

Zörbig. Auf die Frage der Dienſtmagd Teichert was er zu kaufen wünſche aäu
ßerte er „Talg“, forderte aber ſpäter von der hinzugekommenen verehel. Urſin
Schmeer. Dieſe erwiderte ihm, daß Schmeer nicht vorhanden ſei und während
ſie ſich zum Abwiegen des Talges umwendete entnahm Böhme heimlich vom

Verkaufstiſche ein Stück Schweinefleiſch, Pfd. ſchwer, und, verbarg es in ſeinem
Jagdranzen unter ſeinem Ranzen. Als die Urſin dem Böhme ſofort Vorhalt
machte daß er ein Stück Schweinefleiſch genommen entgegnete er wiederholt er
habe ſolches nicht und erſt als der Polizeidiener herbeigerufen holte der Ange
klagte das Schweinefleiſch hervor und wollte es nunmehr bezahlen wurde jedoch
zur Haft gebracht.

Der Böhme leugnet den verſuchten Diebſtahl und will nicht ſchuldig ſein.
Das Verhör von 8 Zeugen beginnt deshalb wovon jedoch die eine Zeugin, die p.
Urſin, als vollgültig wegen Schwerhörig und Schwachſinnigkeit nicht angenommen
werden kann, die andern beiden jedoch vollſtändig das von Böhme begangene Ver
brechen conſtatiren.

Das Plaidoyer des Staatsanwalts geht dahin, daß allerdings bei der Schwer-
hörigkeit der vernommenen Zeugin und überhaupt bei den ſchwachen Sinnen wie
es ihm vorkomme, er die Ueberzeugung von der Unſchuld des Angeklagten gewin
nen müſſe wenn ihr Zeugniß allein daſtände anders verhalte es ſich aber wenn
man die Ausſagen der übrigen beiden Zeugen in Verbindung mit dem ſchlech
ten Lebenswandel des Angeklagten bringe, um ſo mehr da ſich derſelbe erſt ge
weigert das Fleiſch zurückzugeben jedoch ſpäterhin als der Poltzeidiener geholt
dieſes gezwungen habe herausgeben müſſen und will deshalb von den Geſchwore-
nen das Schuldig ausgeſprochen wiſſen.

Der Vertheidiger fuhrt aus daß daraus durchaus nicht hervorgehe daß der
Angeklagte ſchuldig ſei denn die Zeugen hätten wegen des Diebſtahls nichts be-
kundet dem Augeklagten wäre auch nicht bewußt geweſen daß die vernommene
Zeugin und Denunciantin ſchwerhörig ſei ob überhaupt ſein Client Talg oder
Schmeer gefordert wäre gleichgültig Er hebt ausdrücklich hervor daß die Urſin
bei ihrer Schwerhörigkeit die heutige Frage des Herrn Praſidenten richtig vernom
men und daher die Geſchworenen kein Gewicht darauf legen konnten und bean
tragt das Nichtſchuldig.

Das Reſumé des Präſidenten erfolgte und wurden den Geſchworenen die Fra
gen vorgelegt

1) Jſt der Angeklagte ſchuldig, am 18. Januar d. J. der verehclichten Flei
ſchermeiſter Urſin aus deren Verkaufsladen ein Stück Schweinefleiſch in der
Abſicht weggenommen zu haben daſſelbe ſich rechtswidrig zuzueignen

2) Jſt der Angeklagte ſchuldig am 18 Januar c. aus dem Verkaufsladen der
verehel. Urſin ein Stück Schweinefleiſch in der Abſicht genommen und in
ſeinen Jagdranzen geſteckt zu haben, um ſich daſſelbe widerrechtlich zuzueig
nen, und iſt er an der Ausführung dieſes Diebſtahls nur dadurch verhindert
worden daß die Urſin die Wegnahme bemerkte und Zahlung verlangte

und die erſte von denſelben mit „Ja, der Angeklagte iſt ſchuldig““ mit 7 gegen 5
Stimmen beantwortet, mithin die zweite wegſiel.

Der Staatsanwalt beantragt hierauf 21 Jahr Zuchthaus, Verluſt der bürgerl.
Ehrenrechte und Stellung unter Polizeiaufſicht auf 5 Jahr.

Der Gerichtshof verurtheilte den Böhme zu 2 Jahr Zuchthaus, Verluſt der
burgerl. Ehrenrechte und Stellung unter Polizeiaufſicht auf 5 Jahre wegen ein-
fachen Diebſtahls im wiederholten Ruückfalle.

IV.
Gerichtshof, Staatsanwaltſchaft und Jury die Vorigen,
Vertheidiger: Referendar Reußner.
Der Armenhäusler Karl Andreas Brandt von Lengefeld, 56 Jahr alt, ſchon

smal beſtraft wegen Diebſtahls im wiederholten Rückfalle, iſt angeklagt:
Am 24 Auguſt pr Morgens gegen 6 Uhr, auf einem Acker des Schulzen

Kartner zu Lengefeld, welcher mit Kartoffeln beſtellt war, dergleichen mit einer
Hacke ausgemacht, ſie ausgeleſen und mit nach ſeiner Wohnung genommen zu ha
ben, Der Werth der geſtohlenen Kartoffeln beträgt 8 Sgr.

Da der Angeklagte Brandt nicht erſchtenen war, ſo wurde dieſe Sache ohne
Zuziehung der Geſchworenen verhandelt.

Der Staatsanwalt beantragt: dem Angeklagten als unzurechnungsfähig das
ihm zur Laſt gelegte Verbrechen nicht anzurechnen und daher für nichtſchuldig zu
erachten. Dieſem Antrage trat der hohe Gerichtshof bei und erkennt auf Frei
ſprechung von der Anklage wegen Unzurechnungsfähigkeit.

(Schluß der Sitzung 114 Uhr.)

Allgemeiner Anzeiger.
Verlobt: Jenny Funke und Oekonom Otto Sitzenſtock

(Deſſau). Ottilie Günther und Ferdinand Reinhold (Ger-
terode und Bleicherode). Amalie Wapler und Apotheker Carl
Helmkampf (Unterfarnſtedt und Sandersleben).

Geboren: Kunze, eine Tochter (Magdeburg). Rechtsanwalt
H. Block, ein Sohn (Burg).

Geſtorben: Caroline Tag (Naumburg). Verw. Eliſa
beth Schulze (Magdeburg). Straf- Anſtalts Jnſpektor Carl
Maaß (Eichtenberg).
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e Bekanntmachungen.
Bekanntmachung.

Zum Ausgebot der Anfuhre von Zſcherbener
Braunkohlen, welche Köüſgliche Saline allhier
in den Sechs Jahren 18 mit circa 80 90,000
Lonnen jährlich benöchigt hat, haben wir

m 15, d. d. M. Vormittags 11 Uhr
einen Termin n unſerem Verwaltungszimmer an

u wozu ren die eine Kaution von
Thlr. zu beſtellen im Stande ſind hiermit

eingelgden werden.
Die Bedingungen, unter welchen das Ausgebot
chehen ſoll, ſind von jetzt ab in unſerer Regi-

ratur einzuſehen und haben ſich die an dieſem
Termin Theil nehmenden Licitanten, ſofern ſie nicht
ſchon der Behörde als kautionsfaähig bekannt ſind,
durch ein magiſtratliches, überhaupt obrigkeit-liches Atteſt zu legitimiren daß ſie obige Kau
tion leiſten können.

Saline Hallée, den 2. Juni 1852.
Königliche Salinen Verwaltung.

Bekanntmachung.
Der unterm 4. Mai dieſ. J. bekannt gemachte,

auf den 21. Auguſt a. C. angeſetzte Subhaſtations
Termin betreffend den Gaſthof „zum Mannsfelder
Hof zu Artern wird hierdurch aufgehoben.

Artern, den 3. Juni 1852.
Königl. Preuß. Kreis Gerichts Commiſſion.

Zur Führung eines Hausſtandes, beſonders rück
ſichtiich der Kuche, erbietet ſich eine durchaus unab V

Die Adreſſe erfährt man in de ehängige Wittwe
Lyydition d. Bl.

Boden

Nittergüter- Verkauf.
1) Ein mit den ſchönſten Gebauden verſehenes

Rittergut mit 427 Morgen Rapps Und Weizen
12 M. zweiſchurige Wieſen, 24 Morgen

gut beſtandnem Laubholz, 6 M. Gaärten, an Jn-
ventarium 8 Pferde, 24 Stuck Rindvieh, gegen
500 Stuck Schafe,
im beſten Stande ſteht Familien Verhältniſſ e hal
ber ſofort zum Verkauf; der Preis iſt 42,000 Thlr.
und kann mit 16 bis 20,000 Thlr. ubernommnen
werden.

2) Ein dergleichen größeres Rittergut, in gleicher
Beſchaffenheit, mit Holz und Wieſen, fur 60,000
Thlr. der Boden eben ſo vorzugliche Lage

mit 25 bis 30,000 Thlr zu ubernehmen.
3) Ein Rittergut, zu welcher Uebernahme 6 bis

7000 Thlr. erforderlich ſind, iſt in Ceſſion auf noch
9 Jahr, nachſte Johannis zu ubernehmen. Nahere
Auskunft ertheilt der Oekonom und Gaſtwirth
F. Schmidt im „Pr. Hof.“

Querfurt, den 7. Juni 1852.

4 bis 500 Thlr. ſollen auf ſichere Hyv ausgeliehen werden. Wo ſagt die
Expedition dieſes Blattes.

Ein junger Oekonom, mit beſten Zeugniſſen ſucht
Stellung als Verwalter. Er ſieht weniger auf

Gehalt, als auf gute anſtändige Behandlung. Na
heres in der Expedition dieſes Btattes.

60 Stuck Zuchtſchafe verkauft das
x Rittergut Loch au.

Verpachtung der Brauerei und Schenkwirthſchaft
zu Groitzſch bei Eilenburg.

Die neuerbaute, im beſten Zuſtande e Brauerei nebſt Lagerbierkeller und die ſehr frequente
Schenkwirthſchaft daſelbſt ſoll von Michaelis d.

ich zur Annahme der Gebote 4 erriin auf
J. ab anderweit auf 6 Jahre verpachtet werden und habe

2. Juli c. Vormittags 10 Uhrauf dem Rittergute Groitzſch dinre, zu welchem Pachtluſtige eingeladen werden.
Die Bedingungen

können ſowohl auf dem Rittergute Groitzſch, als in meiner Expedition eingeſehen werden.

e den 9. Juni 1852. Der Rechtsanwalt Berendes.

IJtalieniſche Herren Hüte neueſter Façon
Meyer Michaelis,

großer Schlamm r. 955.
empfiehlt billigſt

Leipzig, den 9. Juni.

Staatspapiere,Dnrſe c Geſuch Actienim 14- Thaler-Fuße. boten. excl. Zinſen. boten
Preuß. Frdsd'or à 5 Thlr. auf 100 ELeipz. Stadt Obligationen à 3 im 14
Andere ausländiſche Louisd'or à 5 Thlr. Thlr. Fuße v. 1000 u. 500 her S 96

nach gering. Ausmünzfuße auf 1000 104 kleinere
t Ducaten à 3 Thlr. auf 100 7 do. do. 49 1014aiſerl. do. do. auf 190 Z. do. do. 44 eresl. do. à 654 As. auf 1001 65 Sächſ. erbl. Pfandbriefe à à 34 v. 506 S 94

aſſir do. à 65 As. auf 100 64 100 u. 25 E SConv.Spec. u. Gld. auf 1001 à 4 von 500 1024idem. 10 u. 20 Kr. auf 1001 2 von 100 u. 25 eSächſ. latgſser Pfandbriefe à 3 o e 88
do. à 34 96Staatspapiere. do. à 1024i i Lpz. Dresd. Eiſenb. Prior. -Obl. à 34 110Actien excl. Zinſen. Lrkrite S SKgl. ſächſiſche Staats Papiere à 30/ Königl. Pr. Steuer Eredit Kaſſenſch. à14 Thlr. Fuße von 1000 u. soo on 91 307, im 14 Thlr. F. v. 1000 u. 500 Thlr. 90

kleinere a kleinereà 4 do. do. v. 500 1014 5 7 St. Schuldſcheine à 342/, pr. 1000
e do. do. v. 500 u. 200 104 7 k. öſterreich. Met. pr. 150 fl. z SR 5 do do. v. 500 u. 200 e 102 5o. do. kleinereKöh gl. a Landrentenbriefe à 34 Actien d. W. B. pr. St. a Sim 14 Thlr. Fuße v. 1000 u. 999 Tptt 934 Leipzg. Bank Actien à 250 Thlr. pr. 100 189

kleinere e ELeipz. DOresd. Eiſenb. Act. à 100 Thlr.Act. d. eh. ſächſ. -bayr. E.E. bis Mich. 1855 pr. 100 1694
à 4 ſpäter à 3 v. 100 Thlr. 914 ELöbau-Zitt. do. pr. 1001 264Schleſ. 4 pr. 100 S 102 Berlin Anhalt à 200 pr. 1001 1244r. Obl d. Chmn. Sie. Ciſ. An Magd. Leipz. à 100 pr. 1000 1250
i Fhir. 4 Po 100 Thüringiſche do. pr. 100 89

Druck der Waiſenhaus Buchdruckerei.

20 Schweine und ſonſt alles

engliſchen Strumpfgarn Nr. 50.

„Jn der Buchhandlung des Waiſenhauſes in
Halle iſt zu haben

Charlotte Lerander'sFilet;- S ch ule,
oder grüad in Anweiſung alle verm oben

Uetzarbeiten anzufertjgen.

Ein Handbuch für Schul- und Hausgebrauch.
4. Aufl. 2 Hefte mit 42 Abbild, Preis 20 Sgr.

Einzelne Hefte ſind ohne Erhöhung des Prei-
ſes zu 10 Sgr. zu haben.

Jnhalt.Erſtes Heft. Vorwort. 1. Die Haltung der
Hände und das Verfahren zur Bildung der ein
fachen Filetmaſche. 2. Beſchreibung der Nadeln
und Modulhölzer. 3. Einen Kreuzknoten zu ma-
chen. 4. Benennung der Maſchen. 5. Benen-
nung des Filets oder der Netze. 6. Das einfache
Netz oder Filet. 7. Das langmaſchige Netz oder
Filet. 8. Das rundmaſchige Netz oder Filet.
9. Das zellige Filet. 10. Das zweimaſchige
Geronetz oder Filet. 11. Das indianiſche Netz
oder Filet zu Schleiern. 12. Das Roſen Netz
oder Filet zu Schleiern. 13. Das fünfmaſchige
Netz oder Brillant Filet. 14. Das Laubnetzwerk.
15. Das pauktirte Netz. 16. Der italieniſche
Spitzengrund. 17. Das Amazonen Netz. 18.
Erhabenes Netz oder Filet. 19. Ein Handſchuh
für Damen mit einem Daumen ohne Finger.
20. Ein Handſchuh für Damen mit Finger. 21.
2 Manſchetten. 22. Ein Kinder Netz für ein
Kind von 3 bis 4 Jahren. 23. Eine Man-
ſchette. 24. Eine Kindermütze von feinem Hanf-
zwirn für ein Kind von 1 Jahr. 25. Filet mit
Perlen. 26. Lange Geldbörſe von grüner car-
donirter Seide mit Stahlperlen. 27. Ein Da-
men Kragen nach der neueſten Facçon.

Zweites Heft. 1. Eine Damen Mütze von
Rollenzwirn. 2. Eine dergl. 3. Eine Theater-
mütze von roſa Zephirwolle. 4. Ein halbes Netz
von ſtarker offener Seide. 5. Eine Manſchette
von Rollenzwirn Nr. 100. 6. Eine dergl. 7.
Ein Fenſter Vorſatz von viereckigen Filet. 8.
Eine Tiſchdecke. 9. Spitze von baumwollenen

10. Ein hal-
bes Halstuch von Rollenzwirn Nr. 80. 11.
Ein Umſchlagtuch von Hamburger Wolle. 12.
Ein Halstuch ins Quadrat geſtrickt. 13. Ein
Kragen von Rollenzwirn. 14. Ein Lampentel-
ler. 15. Eine Gardinenfranze von baumwollenen
Strumpfgarn. 16. Stickmuſter zu Filetarbeiten.

Das Filet-Stricken iſt in neueſter Zeit eine
der beliebteſten Damenarbeiten und die
deſſelben ſehr leicht. Es gehört nur dieſe Schule
dazu, um daſſelbe in kürzer Zeit vollſtändig be
greifen zu können.

r

Freitag, den 11. Juni 1852.

Die Schleichhändler
oder

Das Kendezvons am Kahyenſtein.
Luſtſpiel in 4 Aufzugen von Dr. Raupach.

Sonntag, den 13. Juni 1852.
Zum erſten Male

Alte Liebe roſtet doch.
OriginalLuſtſpiel in 8 Abtheilungen v. pr.

C. Horny.

Theater in Lauchstädt.
Sonntag, den 13. Juni 1852:

Zur Eröffnung der Bühne:
Zum erſten Male

Das Gefängniß.Original Luſtſpiel in 4 gnin, von

Roderich Benedirx.
Kaſſenoöffnung 4 Uhr. Die Direction.
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